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1. Einleitung

Das Geschäft mit Immobilien ist in den letzten Jahren zunehmend internationaler geworden. Doch während beispielsweise die Globalisierung der Kapitalmärkte aufgrund ihres frühen Beginns heute weitestgehend vollzogen ist und die Kapitalmärkte nunmehr international sind, waren die Immobilien Märkte noch bis vor wenigen Jahren durch ihre nationale Ausrichtung geprägt. Erst mit der Europäischen Währungsunion wurde der europäische Immobilienmarkt zum zweitgrößten der Welt und seine Marktteilnehmer begannen vermehrt transnational tätig zu werden. Dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt. 

Die grenzüberschreitenden Immobilieninvestitionen in Europa sind seit 1995 rasant angestiegen. So stammt bereits jeder zweite Euro, der in den vergangenen Jahren am niederländische Die Aussichten, dass dieser Trend ungebrochen anhalten wird, stehen gut. Durch die Erweiterung der Europäischen Union, insbesondere durch die Aufnahme von Polen, Tschechiens, der Slowakei und der baltischen Staaten, ist Russland diesem interterritorialen Gebilde sowohl geografisch als auch wirtschaftlich ein großes Stuck naher gekommen.. Investoren und Dienstleister der Immobilienbranche werden die Möglichkeiten dieses dann größten Immobilienmarktes verstärkt für grenzüberschreitende Geschäfte nutzen. 

Einhergehend mit der zunehmenden Öffnung des europäischen Immobilienmarktes ergibt sich aber auch die Notwendigkeit, größere Transparenz bei der Durchführung von derzeit methodisch nur schwer vergleichbaren Gutachten zu schaffen. „Die unterschiedlichen nationalen Bewertungsvorschriften und Bewertungssysteme erschweren die Risikoanalyse für die ihre Kunden ins Ausland begleitenden Banken. Dadurch ergeben sich unnötige Hemmnisse für die Internationalisierung der Immobilienmärkte. Den Marktteilnehmern ist es zum einen wichtig, den Kontext und die technischen Besonderheiten der verwendeten Bewertungsmethoden zu verstehen. Im Interesse aller international agierenden Marktteilnehmer heißt das, ein immer größeres gemeinsames europäisches Verständnis über die Immobilienbewertung zu entwickeln. Zum anderen stellt sich fortwährend die Frage nach der Qualität russischer Bewertungsstandards und natürlich den Qualifizierungssystemen für Gutachter beziehungsweise der Qualifikation des jeweils beauftragten Gutachters.

2. Bewertungspraxis 

2.1. Deutsche Bewertungspraxis

Für die Bewertung von Immobilien gibt es unterschiedliche Anlässe. Unterteilen lassen sich diese Anlässe in solche, die ohne gesetzliche Einflüsse vorgenommen werden soll. Im Steuerrecht wird eine Immobilienbewertung erforderlich, wenn beispielweise die Steuerbemessungsgrundlage auf der Basis des Einheitswertes festgestellt werden soll. Im Bankrecht bilden die Vorschriften des Hypothekbankgesetzes und des Kreditwesens die Grundlage für Immobilienbewertung. Baurechtliche Handlungen machen Immobilienbewertungen erforderlich, wenn z.B. der Zwangversteigerungswert einer Immobilie ermittelt werden muss. Das Baugesetzbuch ist für diese Art der Wertermittlung maßgeblich.

Nicht durch das Gesetz beeinflusst sind Bewertungen, die z.B. eine Nichtbank bei der Vergabe von Krediten gegen Grundpfandrechtsicherheiten durchfuhrt. Auch die Wertermittlung, die ein Gutachter zum Zwecke des Verkaufs einer Immobilie durchführt, ist nicht an gesetzliche Grundlagen gebunden. Für die korrekte und neutrale Ermittlung eines Grundstückswertes gibt es dennoch einige Rahmenvereinbarungen.

Das Baugesetzbuch bildet die Rechtliche Grundlage der Grundstückwertermittlung in Deutschland. Diese gesetzliche Regelungen werden durch die Wertermittlungsverordnung (WertV) und diverse Ausführungsgesetze- und Verordnungen, welche die Bundesländer erlassen haben.

Den Beruf eines „Grundstückwertermittlers“ bzw. „Immobilienbewrters“ gibt es in Deutschland nicht. Einige Hochschulen und Fachhochschulen haben aber in den letzten Jahren Studiengänge aufgenommen, die Immobilienwirtschaftliche Bezuge haben, Entsprechende Lehrstühle und Professoren wurden auch für Grundstückwertermittlung eingerichtet. Der Titel eines Sachverständigen in der Bundesrepublik nicht besonders geschützt. Einige deutsche und internationale Organisationen und Fachverbände haben entsprechende Angebote zu Ausbildung und Zertifizierung der Sachverständigen. Das sind vor Allem HypZert, TeGOVa  und RICS. Das Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) hat sich in den letzten Jahren in Deutschland etabliert und neue Berufsgruppe für Wettermittlung der „Chartered Surveyors“ eingeführt, welche der Regeln dieser britischen Organisation Unterlegen.

Neben diesen Sachverständigen gibt es auch „Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Grundstückwerte, die durch einen Prüfungsnachweis und Erfahrung von einem besonderen Fachausschuss diesen Titel erhalten haben.

2.2. Angelsächsische Bewertungspraxis

Anders als in Deutschland wird die Immobilienbewertung in Großbritannien nicht durch staatlich erlassene Rechtsvorschriften und Richtlinien geregelt.

Berufsverbände – hier maßgeblich „The Royal Istitution of Chartered Surveyors“ (RICS) – schaffen Regelwerke für sie Bewertung in enger Abstimmung mit den Marktteilenehmern und überwachen streng die Einhaltung dieser Richtlinien.

In Zusammenarbeit mit der Corporated Society of Valuers und Auctioneers (ISVA) und des Institute of Revenüs Rating and Valuation and Auctioneers (IRRV) gab der RICS das „Appraisal and Valuation Manual“ heraus. Das auch als “Red Book” bekannte Werk enthält zahlreiche Bewertungsvorschriften und Anhänge. Die Vorschriften dienen im wesentlichen der Bewertung von Grundstücken für die Bilanzierung, der Beleihungswertermittlung bei der Kreditvergabe und der Grundvermögensbewertung der Pensionskassen. Andere Bewertungsfälle sind im sogenanntem „Weit Book“  geregelt. Später wurden beide Bücher zum einen Regelwerk verschmolzen, der „RICS Apprasial and Valuation Manual“ heißt. Indem die Bewertungsvorschriften (Practice Statements) durch erläutende Kommentare (Guidance Notes) ergänzt worden ist.

Die RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) ist der weltweit größte und älteste Immobilienfachverband mit über 110.000 Mitgliedern in rund 120 Ländern. Er wurde 1868 in London gegründet und erhielt 1881 die königliche Charta. Die als Vereinigung der Landvermesser gegründete Berufsorganisation setzt die fachlichen und ethischen Standards im Immobiliengeschäft und machte dadurch eine gesetzliche Regelung der Berufszulassung unnötig.

In Ihren Grundzügen versteht sich die RICS als die öffentlich anerkannte Autorität in allen Bereichen der Begutachtung und des Eigentums, der Nutzung, der Entwicklung und des Managements von Immobilien in Großbritannien; sie ist bestrebt ihre hohen Standards auch in das Ausland zu exportieren. Dem kommt die RICS durch die seit dem Jahre 1993 existierende - als Dachorganisation fungierende -  European Society of Chartered Surveyors (ESCS) und zahlreicher nationaler Verbände in Europa nach.

Die Tatsache, dass der Beruf des Chartered Surveyor in Großbritannien einen hohen Bekanntheitsgrad innehat, führt dazu, dass ein Grossteil der immobilienbezogenen Prozesse in diesem Wirtschaftszweig durch die Chartered Surveyors dominiert wird. Die Berufsbezeichnung entspricht einem Gütesiegel und ist mehr und mehr zur Voraussetzung für einen Markterfolg geworden. Die Aberkennung des Titels durch eine Sanktionsmaßnahme kommt dem Verlust eines Wettbewerbsvorteils gleich.

Die Berufsvereinigung sieht das Berufsbild des Chartered Surveyors als die „Property Profession“ schlechthin. Das Selbstverständnis der RICS wird dem Begriff „Profession“ deutlich. Eine „Profession“ hebt sich ab vom profanen wirtschaftlichen Handeln auf der Basis besten Wissens und Gewissens sowie vollstem Vertrauen. Das Berufsbild des Chartered Surveyors zeichnet sich demnach durch profundes Fachwissen aus Erlerntem und angewandter Wissenschaft aus.

2.3. Russische Bewertungspraxis

Der Bewertungsbedarf in Russland erschien erneut nach der Wiederentstehung des privaten Eigentums. Im Gegensatz zur heutigen Situation funktionierte der Dienstleistungsmarkt für Immobilienbewertung am Anfang der 90er ohne jegliche Rechtsgrundlage. Als Bewertungsgeburtsjahr in Russland gilt 1993, obwohl sie bereits am 8. Juni 1893 durch das „Gesetz über Neubewertung aller Eigentumstypen in 34 Gubernen (Kreisen)“ geregelt war. Die Entwicklung der rechtlichen und methodischen Ansätze in Russland ging damals Europa und Amerika voran. In der Zeit der UdSSR war die Bewertung als kapitalistische Wissenschaft abgeschafft. Das ganze Wissen war verschwunden und sollte in den neuen Zeiten wieder aufgebaut werden.

Anfang der 90er hat die neu geborene Marktwirtschaft erste Schritte gemacht und dabei die Nachfrage nach Bewertungsdienstleistungen produziert. Es wurde eine ganze Menge an Firmen gegründet, die solche Dienstleistungen angeboten haben. Die Situation auf dem Markt wurde am Besten als „Chaos“ charakterisiert. Erstens wurde keine Fachausbildung gefordert . Die Erlaubnis (Lizenz) für die Bewertungstätigkeit wurde nach einem zweiwöchigen Kurs erteilt.  Zweitens haben die Bewerter praktisch in einem Rechts- und Informationsvakuum gearbeitet, indem sie oft mangelhafte Methoden und Vorgehensweisen selbst entwickelten. Eine instabile Wirtschaft und ständige Marktbewegungen ergänzten damaliges Bild des Berufs „Immobilienbewerter“.

Dank starker Immobilienmarktentwicklung und von der russischen Regierung ständig veranlasster Neubewertung des Anlagevermögens ist der Bedarf an Immobilienbewertung stark gestiegen. Zwar wurden die Bewertungsergebnisse bei einer Hyperinflation schnell  veraltet, dies war nur die einzige Möglichkeit, eine vernünftige Steuerbemessungsgrundlage zu schaffen. Der Bedarf an anderen Bewertungsformen war unerheblich. 

Die Bewertungstätigkeit blieb bis zum Jahr 1998, als erstes Gesetz in Kraft getreten ist, unkontrollierbar. Zahlreiche Bewertungen wurden von unprofessionellen und unerfahrenen Bewertern gemacht, womit das Vertrauen vieler potenzieller Kunden verdorben wurde.

Mit dem „Gesetz über Bewertungstätigkeit in der Russischen Föderation“ wurden im Jahr 1998 Grundbegriffe, Anlässe und Bedingungen zur Regulierung der Bewertungstätigkeit eingeführt. Im Jahr 2001 hat  die Regierung der Russischen Föderation den „Beschluss über Verabschiedung von Bewertungsstandards“ herausgegeben. Diese Standards regeln die Verfahren und Methoden, die Bewertungssubjekte an Bewertungsobjekten anwenden sollen. Die zweite wichtige Regel schrieb die Lizenzierung der Bewertungstätigkeit vor. Erst im Jahr 2002 – 2003 wurde eine Reihe methodischer Bewertungsvorschriften über verschiedene Vermögensarten ausgearbeitet und veröffentlicht. 

Danach hat sich die Marktsituation erheblich verbessert. Sowohl unqualifizierte Teilnehmer, als auch die Firmen, deren Bewertungstätigkeit nicht das Kerngeschäft war, verschwanden vom Mark. Parallel zur Lizenzierung wurden auch die Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung angehoben. 

Entsprechend den neuen Regeln hat sich der Beruf „Immobilienbewerter“ als eigenständiger etabliert. Im Gegensatz zu England beschäftigen sich Marktteilnehmer in Russland nur mit der Bewertung und treten nicht als Makler oder Juristen auf. Das Marktgeschehen stellt aber andere Herausforderungen und zur Zeit hat fast jedes Beratungs- oder Wirtschaftsprüfungsunternehmen einen oder mehrere Bewerter angestellt. Auch umgekehrt arbeiten bei großen Bewertungsfirmen oft Rechtsanwälte, Berater oder  Makler.

Der Bewerter muss sich an die vom Gesetz vorgeschriebenen Regeln in folgenden Fällen halten:

· bei  Handlung von Eigentum, das Subjekten der Russische Föderation oder anderen staatlich anerkannten Subjekten (Bezirke, Kommunen u.s.w.) gehört,

· In Streitfällen über den Wert des Objektes, z.B. bei Steuern, Hypotheken, Versicherungen usw.,

· Im Fall einer Entscheidung des zuständigen Organs über Prüfung der Richtigkeit der Steuerbemessungsgrundlage.

3. Wertbegriffe

Ziel der Immobilienbewertung ist es, einen Verkehrswert zu ermitteln, der am tatsächlichen Marktgeschehen orientiert ist.

3.1. Deutsche Wertbegriffe

Abhängig vom Zweck einer Wertermittlung erhält man unterschiedliche Werte für ei Objekt. So gibt es beispielweise den Verkehrswert, den Beleihungswert, den gemeinen Wert, den Zeitwert, den Feuerversicherungswert, den Geschäftswert und den Liquidationswert, um nur einige zu nennen. Die für die Wertermittlung bedeutendsten werden im folgenden beschrieben.

3.1.1. Der Verkehrswert
Grundlage aller Wertermittlungen in Deutschland bildet der Verkehrswert nach § 194 BauGB:

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonsti​gen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."

Ziel der Wertermittlung ist demnach eine unabhängige Wertbestimmung. Um​stände, die lediglich einen Einfluss auf den Preis, nicht jedoch auf den Wert ha​ben, bleiben außer acht (z.B. Erwerbsnebenkosten).

3.1.2. Der Ertragswert

„Der Ertragswert ist der Wert, der nach einer vom Ertrag des Wirtschafts​guts ausgehenden Wertermittlungsmethode, d.h. in einem sogenannten Ertragswertverfahren ermittelt worden ist. Der Ertragswert ist identisch mit dem Barwert aller künftigen Erträge dieses Wirtschaftsgutes."

Die Ertragswertmethode kommt in der Immobilienbewertung vorrangig bei Renditeobjekten zur Anwendung, die nämlich auf dafür einen feststehenden oder zumindest abschätzbaren Ertrag bringen. Bei selbstgenutzten Objekten kann das Ertragswertverfahren auch angewendet werden; die eingesparten Mietzahlungen gelten dann als laufende Einzahlungen.

3.1.3. Der Sachwert

„Der Sachwert ist der Wert, der nach einer von den Wiederbeschaffungs​kosten eines Wirtschaftsgutes ausgehenden Wertermittlungsmethode, dem sog. Sachwertverfahren, ermittelt wird.„

3.1.4. Der Beleihungswert

Bei der Wertermittlung von Immobilien spielt immer wieder der Beleihungswert eine bedeutende Rolle, deshalb soll er hier erwähnt werden. Nach § 12 des Hy​pothekenbankgesetzes wird dieser wie folgt definiert:

„Der bei der Beleihung angenommene Wert des Grundstücks darf den durch die sorgfältige Ermittlung festgestellten Verkehrswert nicht über​steigen. Bei der Feststellung dieses Wertes sind nur die dauernden Eigen​schaften des Grundstückes und der Ertrag zu berücksichtigen, welchen das Grundstück bei ordnungsmäßiger Wirtschaft jedem Besitzer nachhal​tig gewähren kann."

Der Beleihungswert stellt somit den risikogeminderten Dauerwert der Immobilie dar. Er beträgt i.d.R. 60-80% des Verkehrswertes.

3.2. Internationale Werbegriffe

Die wesentlichen Wertbegriffe für Grundvermögen sind im „Red Book“ definiert.

3.2.1. Open Market Value

Der „offene Marktwert" ist definiert als der beste Preis, zu dem der Verkauf ei​ner Immobilie am Bewertungsstichtag und gegen Barzahlung erfolgt wäre, unter der Voraussetzung, dass

· es einen willigen Verkäufer gab,

· vor dem Bewertungsstichtag ein der Art der Immobilie und den Marktver​hältnissen angemessener Zeitraum zur ordentlichen Vermarktung, zur Eini​gung über Preis und Konditionen und Eigentumsübergang gelegen hat,

· die Marktverhältnisse, das Preisniveau und andere Umstände in der Zeit zwi​schen Unterzeichnung des Kaufvertrages und Eigentumsübergang unverän​dert geblieben sind,

· etwaige Gebote von potentiellen Käufern mit besonderem Interesse nicht be​rücksichtigt wurden und

· beide Parteien mit Marktkenntnis, Umsicht und ohne Zwang gehandelt ha​ben. 13
Diese Definition ähnelt den Anforderungen des Verkehrswertes nach den deut​schen Grundsätzen. Auch hier bleiben ungewöhnliche und persönliche Verhält​nisse außer acht. Die Definition fordert darüber hinaus, dass Käufer und Verkäu​fer über Marktkenntnisse verfügen bzw. sich entsprechender Beratung bedienen. Weiterhin wird ersichtlich, dass eine zusätzliche Dimension in die Wertermitt​lung nach den Vorgaben des RICS einfließt und zwar das zur Verfügung stehen eines „angemessenen" Zeitraumes für die Vermarktung - also für die Suche nach dem Käufer oder Mieter für die Liegenschaft.

Der herausragende Unterschied ist aber die Tatsache, dass britische Definition vom „besten“ Preis, die deutsche Bewertungspraxis eher von einem „durchschnittlichen“ Wert des zu erzielenden Preises ausgeht.

3.2.2. Existing Use Value

Der „Wert bei bestehender Nutzung“ ist aus dem Open Market Value abgeleitet. Er ist der beste Preis, zu dem der Verkauf einer Immobilie am Bewertungsstichtag und gegen Barzahlung erfolgt wäre, unter der Voraussetzung, dass:

· Ein williger Käufer vorhanden ist,

· vor dem Bewertungsstichtag ein der Art der Immobilie und dem Marktverhältnissen angemessener Zeitraum zur ordentlichen Vermarktung, zur Einigung über Preis und Konditionen und Eigentumsübergang gelegen hat,

· die Marktverhältnisse, die Preisniveau und andere Umstände in der Zeit zwischen Unterzeichnung des Kaufvertrages und Eigentumsübergang unverändert geblieben sind,

· etwaige Gebote von potentiellen Käufer mit besonderem Interesse nicht berücksichtigt werden,

· die Immobilie in absehbarer Zeit nur mit der gegenwärtigen Nutzung genutzt werden kann und

· die Immobilie zum Zeitpunkt des Eigentumsüberganges sofort bezugsfähig ist.15
Der Existing Use Value (EUV) ist ebenso wie der Alternative Use Value (AUV) aus dem Open Market Value (OMV) abgeleitet. Beim EUV werden potentielle Wertsteigerungen durch alternative Nutzung oder aufgrund von besonderen Investitions- – und Finanzierungsaktionen, nicht in die Wertermittlung einbezogen. 

3.2.3. Exstimated Restrukted Realisation Price

Der „geschätzte eingeschränkte Verkaufspreis“ ist der zu zahlende Preis vor Abzug der Erwerbsnebenkosten, der zum Zeitpunkt der Bewertung nach Ansicht des Sachverständigen zu einem zukünftigen Zeitpunkt des Eigentumsüberganges ohne weitere Bedingungen zu erzielen wäre, unter der Voraussetzungen, dass

· Ein williger Verkäufer existiert,

· der Eigentumsübergang an einem vom Auftraggeber bestimmten zukünftigen Termin stattfindet, welcher keinen der Art der Immobilie und den Marktverhältnissen entsprechenden ordnungsgemässigen Vermarktungszeitraum zulässt,

· etwaige Gebote von potentiellen Kaufern mit besonderen Interesse nicht berücksichtigt werden und

· beide Parteien mit Marktkenntnis, Umsicht und ohne Zwang handeln.(20)

Diese Wertdefinition kommt dann zur Anwendung, wenn die Immobilie zum Bewertungsstichtag noch nicht vermarktet ist. Es muss ein zukünftiger Verkaufspreis ermittelt werden.17
Abgeleitet ist die Definition des Estimated Restricted Realisation Preis (ERRP) aus der des Estimated Realisation Preis(ERP). Beide sind insbesondere für notleidende Kredite von Bedeutung und werden erst vor kurzer Zeit in das „Red Book“ aufgenommen. Sie unterscheidet sich insofern, dass der Sachverständige beim ERP einen notwendigen Vermarktungszeitraum festlegen muss. 

Der ERRP wird im Rahmen von Kreditvergaben ermittelt. Ein dem deutschen Beleihungswert ähnlichen Begriff gibt es aber nicht.

Zu erwähnen sei hier noch der Begriff der Depreciated Replacement Costs, der mit dem deutschen Sachwert vergleichbar ist. Wesentlicher Unterschied ist die Berücksichtigung von Umweltfaktoren und wirtschaftlicher und funktionaler Veralterung in der britischen Formulierung.

3.3. Russische Wertbegriffe

Die Wertbegriffe der russischen Bewertungsstandards sind im Beschluss „über Verabschiedung der Bewertungsstandarten“ der Regierung der Russischer Föderation vom 6. Juli 2001 № 519 wie folgend definiert.

3.3.1. Marktwert 

„Marktwert des Bewertungsobjektes ist höchstmöglicher Preis, zu dem das Bewertungsobjekt auf dem offenen Markt mit unbeschränkter Konkurrenz bei vernünftig handelnden Vertragsparteien, die alle notwendigen Informationen besitzen und ohne Einfluss anderer außerordentlicher Bedingungen auf den Preis veräußert werden kann.“

Im Beschluss sind weitere Wertbegriffe erhalten, die von Marktwert abweichend definiert sind.

3.3.2. Der Wert auf eingeschränktem  Markt

„Der Wert des Bewertungsobjektes auf dem eingeschränkten Markt ist ein Wert des Objektes, dessen Verkauf auf dem offenen Markt oder ohne zusätzliche Ausgaben im Vergleich zu üblichen Vermarktungskosten unmöglich ist.“

3.3.3. Ersatzwert 

„Der Ersatzwert des Bewertungsobjektes sind die Gesamtausgaben zur Neuherstellung eines Objektes, das dem Bewertungsobjekt ähnlich ist, in den zum Stichtag geltenden Preisen und unter Berücksichtigung der Abnutzung“

Der Ersatzwert steht nahe dem deutschen Sachwert, entspricht aber dem Wert eines ähnlichen Objektes und nicht genau demselben aus denselben Materialen und mit denselben Technologien, sondern mit vergleichbaren Fähigkeiten aus modernen Materialien mit Verwendung moderner Technologien und entsprechend modernen Standards. So ein Wert kann unter Bedingung des eingeschränkten Marktes entstehen. Das klassische Beispiel dafür ist eine Erdölquelle, die versickert ist. Die Ausgaben fürs Bohren sind erheblich, und  die Quelle ist nicht veräußerbar.

3.3.4. Nachbildungswert 

„Der Nachbildungswert des Bewertungsobjektes sind die Gesamtausgaben in aktuellen Marktpreisen für die Herstellung eines Objektes, das identisch dem Bewertungsobjekt ist, mit Verwendung derselben Materialien und Technologien und unter Berücksichtigung der Abnutzung.“

Der Begriff Nachbildungswert kommt auch wie der Ersatzwert dem deutschen Sachwert nahe. Die Herstellung eines identischen Objektes kann unter Umständen viel teuerer sein als ein Neubau. So ein Fall wäre eine Kirche mit alten Malereien, die nur per Hand gemacht werden können.

3.3.5. Der Wert bei tatsächlicher Nutzung 

„Der Wert bei tatsächlicher Nutzung ist ein Wert, der bei der tatsächlichen Objektnutzung und anderen Bedingungen ermittelt wird.“

So ein Fall z.B. ist ein Produktionsgebäude, das nur für Unternehmenszwecke genutzt werden kann. Beim Verkauf auf dem offenen Markt ist der Gebäudewert gleich Null. Ohne Gebäude aber kann das Unternehmen seine Funktionen nicht erfüllen und dementsprechend setz ein höherer Wert darauf.

Dieser Wertbegriff wird oft bei der Unternehmensbewertung benutzt und ähnelt dem deutschen Substanzwert. 

3.3.6. Investitionswert 

„Der Investitionswert ist ein Wert des Bewertungsobjektes, der bei gegebenen Investitionszielen für eine bestimmte Person ermittelt wird und vom Grundstücksertrag ausgeht.“

Der Grundannahme für den Wertbegriff ist, dass jede Investition, die im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit durchgeführt wird, zukünftige Gewinne beabsichtigt. Solche Gewinne können z.B. Erträge aus der Eigentumsbewirtschaftung darstellen.

Der Investitionswert entspricht dem deutschen Residualwert, der in Rahmen internationaler Residualwertverfahren ermittelt wird.

3.3.7. Steuerwert 

„Der Wert zu Steuernerhebungszwecken ist ein Wert des Bewertungsobjektes, der zur Zwecke der Berechnung von Steuerbemessungsgrundlagen (auch Bilanzierung) gemäß der gesetzlichen Normen ermittelt wird.“

Als gesetzliche Normen gelten zur Zeit die Steuergesetze der Russischen Föderation. Dieser Wert ist im Grundgedanken dem deutschen Einheitswert ähnlich.

3.3.8. Liquidationswert 

„Der Liquidationswert ist ein Wert des Bewertungsobjekt in dem Fall, dass das Bewertungsobjekt in dem Zeitraum, der kleiner als für ähnliche Objekten üblich ist, veräußert werden soll.“

Das ist eine sehr wichtige Definition, die sehr oft in der Berufspraxis zu treffen ist. Das einfachste Beispiel ist der Fall, wenn die Immobilie unter einem Zeitdruck veräußert werden muss. In diesem Fall wird der Preis nach unten korrigiert.

Der vergleichbare Wertbegriff gibt es weder in deutschen noch in engelsächsischen Wertdefinitionen nicht. 

3.3.9. Verwertungswert 

„Der Verwertungswert ist ein Wert des Bewertungsobjektes, der dem Wert von im Objekt erhaltenen Materialien, unter Berücksichtigung der Abrissaufwandes, gleich ist.“

Der Verwertungswert ist gleich dem deutschen Substanzwert.

3.3.10. Spezialwert 

Der Spezialwert ist ein Wert, der unter besonderen vertraglichen oder rechtlichen Bedingungen ermittelt wird, und dem Marktwert oder den anderen Wertbegriffen, die im Gesetz geregelt sind, nicht gleich ist.

3.4. Wertbeeinflussende Faktoren

Der Immobilienmarkt wurde in den letzten Jahren immer komplexer. Gleichzeitig nahm auch die Zahl derer zu, die sich beruflich mit Immobilienbewertungen befassen. Industrieunternehmen, Banken und Versicherungen müssen Bewertungen durchführen, wobei jeder zahlreichen unterschiedlichen Einschränkungen unterliegt. Ein guter Sachverständiger sollte diese verschiedenen Einflüsse kennen und bei der Interpretation eines ermittelten Wertes berücksichtigen.

Jede Bewertung stütz sich auf eine Vielzahl von Unterlagen und Informationen, die der Auftraggeber dem Sachverständigen zur Verfügung stellt. Dazu zählen beispielweise Grundbuchauszüge, Mieterbestandslisten, Mietverträge (einschließlich eventueller Nachfrage) und Flächenberechnungen. Da sich der Bewerter bei seinen Berechnungen auf diese Information stütz, ist die Richtigkeit dieser Unterlagen für ihn von fundamentaler Bedeutung.

Die in Russland zur Verfügung stehende Information ist sehr eingeschränkt. Die Bodenrichtwerte werden nicht ermittelt und die Grundstücks- bzw. Gebäudedokumentation wird nur dem Eigentümer erteilt. In dieser Situation genießen Bewerter in Russland Preissammlungen aus Tagezeitungen, Internet und ähnlichem. Mittlerweile stehen in einer kleinen Anzahl die Mietspiegel und Marktberichte von großen, meistens internationaltätigen Immobilienberatungsunternehmen, wie Jones Lang LaSalle oder Coloris International. Das Gesetz sieht eine Norm für die Nutzung der Angebotspreisen oder Erfahrungswerten jedoch vor.

„... Falls die Informationen über Grundstücksverkäufe nicht existieren oder nicht ausreichend  vorhanden sind, so ist es zulässig die Angebots- bzw. Nachfragepreise anzuwenden.“

Die Berechnung der Mietfläche stellt im Rahmen der Bewertung von Gewerbeimmobilien einen wichtigen Einflussfaktor dar. Unterschiede gibt es hier nicht nur in Deutschland, sondern auch auf internationalen Ebene.

In Deutschland unterteilen sich die Berechnungen in die Bruttogrundfläche, die Nettogrundfläche und die Nutzfläche, die sich wiederum in Haupt- und Nebennutzfläche gliedert. Durchgesetzt hat sich allerdings die Variante, Sanitärräume, Abstellraume und Aufzugsvorräume in die Mitflächeberechnung mit einzubeziehen. Treppenhäuser, Aufzugsschäre und Technikräume werden außer acht gelassen.

In Großbritannien erfolgt die Berechnung der Mietfläche einheitlich nach den Richtlinien des RICS. Danach gilt als Mietfläche (Net Internal Area) nur die Fläche, die für die Büronutzung geeignet ist. WC-Anlagen und Abstellräume werden als Funktionsfläche bezeichnet und nicht mit in die Berechnung integriert. Beim Errechnen des Quadratmeterpreis aus den Flächenangaben ergibt in Großbritannien der Mietbetrag geteilt durch die Net Internal Area den verträglich vereinbarter Preis.

In Russland wir die Flächengröße aus den technischen Unterlagen entnommen und nur selten berechnet. Eine allgemeingeltende Norm gibt es nicht. In der Praxis, bei der Flächeberechnung von vermieteten Gebäuden, werden die Daten nach Möglichkeit aus Mietverträge entnommen. Bei anderen wird es überwiegend nach „Normen- und Regelnsammlung“ (NRS), die der deutschen DIN entspricht, berechnet. Die Endergebnisse stimmen nicht überein. In der marktüblichen Praxis werden Verkehrs- und allgemeingenutzte Flächen berücksichtigt. Die Berechnungsvorschriften nach NRS, wo nur Nutzfläche angerechnet wird, unterscheiden sich davon. Dieses Problem wurde in Russland bereits erkannt, es gibt aber zur Zeit keine eindeutige Meinung darüber. 

Andere Faktoren wie Groesse und Verhältnisse der Nutzflächen zueinander, der Gesamteindruck, die Besitztitel einer Immobilie, die Stadtplanungssituation und möglich Alternativnutzungen seien hier nur genannt.

4. Bewertungsverfahren 

4.1. Deutsche Bewertungsverfahren

Aufgabe der deutschen Grundstückswertermittlung ist es, einen plausiblen und nachvollziehbaren Verkehrswert zu ermitteln. Dazu kann in der Regel drei klassische Verfahren heranziehen, die im dritten Teil der WerV erwähnt sind:

· Das Vergleichswertverfahren

· Das Ertragswertverfahren

· Das Sachwertverfahren

4.1.1. Da Vergleichwertverfahren

Das Vergleichwertverfahren basiert auf dem Gedanken der „marktorientierten“ Ermittlung des Verkehrswerts. Der Wert, der für Grundstück ermittelt wird, richtet sich dabei nach den Preisen, die in der Vergangenheit vergleichbaren Objekten beigemessen wurden.26
Dieses Wertermittlungsverfahren ist auf alle Teilbereiche des Grundstücksmarktes anzuwenden.

Den größten Anwendungsbereich findet es in der Bodenwertermittlung von bebauten und unbebauten Grundtücken. Auch wenn der Gutachter der Ertrags- oder Sachwertverfahren verwendet, wird der Bodenwert mittels Vergleichswertverfahren berechnet.

Bei der Ermittlung von Gebäudewerten ist die Anwendung dieser Methode jedoch schwieriger. Vergleichbare Objekte lassen sich hier nur schwer finden, da sich aus der unterschiedlichen Bebauung der Grundstücke auch unterschiedliche Einflüsse auf den Wert ergeben.

Der Ablauf des Vergleichwertverfahrens ist im $13 und 14 der WerV beschrieben.

4.1.2. Das Ertragswertverfahren

Bei dem in den $$ 15 bis 20 WertV geregelten Ertragswertverfahren soll der Verkehrswert aus den Nutzungen uns Erträgen des Grundstücks abgeleitet werden. Da sich Kapitalanleger vorwiegend für den zukünftigen Ertrag, also der zukünftigen Rendite nach der Ertragswertmethode bewertet.

Der Ertragswert eines Grundstücks wird als Summe der Barwerte aller zukünftigen Reinerträge, die der Eigentümer aus dem Grundstück erzielen kann, definiert. Typische Ertragsobjekte (Renditeobjekte) sind insbesondere Mietwohnhäuser, Büro- und Geschäftshäuser, gemischt-genutzte Immobilien, Garagen- und Hotelgrundstücke sowie bestimmte Fabrikgrundstücke. 

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des Ertragswertverfahrens besteht bei Immobilien, die der Eigentümer selbst nutzt. Dabei kann die eingesparte Miete als Ertrag aus der Immobilie gesehen werden.

Um bei der Anwebdung dieser Methode ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten, müssen folgende Daten für das Bewertungsobjekt ermittelt werden:

· Der Rohertrag ($17WertV)

· Die Bewirtschaftungskosten ($ 18 WertV)die Restnutzungsdauer des Gebäudes am Bewertungsstichtag

· Der aktuelle Liegenschaftszinssatz ($11WerV)

· Und der Bodenwert.

Dabei muss die Nachhaltigkeit der Angaben gewährleistet sein, also alle Daten müssen auf längere Zeit gesichert sein.

Die wirtschaftliche Betrachtungsweise eines Objektes wird durch das Ertragswertverfahren ermöglicht. Bei der Ermittlung der Ausgangsdaten muss der Bewerter mit größer Sorgfalt arbeiten. Fehler in den Ansätzen der Mieten oder der Zinssätze können zu Ertragswert führen, die stark von den am Markt üblichen Verkehrswerten abweichen. Bei der Anwendung dieser Methode sind eine Vielzahl von Einzeldaten nötig. Die Ermittlung und Überprüfung dieser Daten ist umfangreich und zeitaufwändig.

Das Ergebnis rechtfertigt aber diesen Aufwand.

4.1.3. Das Sachwertverfahren

Das in §§21 bis 25 WertV geregelte Sachwertverfahren ist das dritte klassische Verfahren der deutschen Grundstückswertermittlung.

Der Sachwertverfahren eignet sich besonders für bebaute Grundstücke, die nach den örtlichen Marktgegebenheiten keine Ertragsobjekte sind. Das Verfahren wird also auf jenen Grundstückteilmärkten angewandt, deren Preise und Werte am Objekt selbst orientiert sind. Dabei steht oft die Eigennutzung durch Käufer im Vordergrund oder die besondere Bedeutung der Baulichkeiten für eine spezielle Nutzung oder Verwendung. So wird das Sachwertverfahren insbesondere bei der Wertemittlung von Ein- und Zweifamilienhäusern und anderen Gebäuden mit spezieller Nutzung angewandt.

In der Praxis dienen die Ergebnisse des Sachwertverfahrens auch der Überprüfung und Unterstützung der Ertragswertmethode.(40)

Das Sachwertverfahren ist relativ leicht in seiner Anwendung und seinen theoretischen Grundlagen. Da aber nur statistische Daten bei dieser Methode benutzt werden, muss die Situation des Grundstücksmarktes besonderes sorgfältig berücksichtigt werden. Der einfache Marktfaktor des Baupreisindex reicht nicht aus, um sichere Verkehrswerte zu ermitteln. Die einfach und leicht nachvollziehbare Berechnung des Sachwertes erfordert erhebliche Sachkunde in der Einschätzung der Normalherstellungskosten und in der Abschreibung. Die Manipulationenmöglichkeiten sind gros, so dass jeder gewählte Ansatz einer intensiven Begründung bedarf. Bei einer sicheren Marktanpassung liefert das Sachwertverfahren allerdings einen brauchbaren Verkehrswert.

4.2. Internationale Bewertungsverfahren

Der Begriff „international“ hat sich in der Literatur durchgesetzt. Gemeint sind jedoch immer die Verfahren, welche ihren Ursprung im angelsächsischen Raum haben, also in Großbritannien.

Zu den Verfahren zählen die Vergleichwertmethode, die Investmentmethode, das internationale Sachwertverfahren, die Residualwertmethode und die Gewinnmethode. 

4.2.1. Die direkte Vergleichswertmethode

Das Vergleichswertverfahren wird in Großbritannien als Direkt Value Comparison Method, Direct Capital Comparson oder einfach Comparative Method bezeichnet. 

Es ist wahrscheinlich am häufigsten gebrauchte Methode in der Immobilienbewertung. Auch wenn ein Bewerter eine der vier anderen Verfahren einsetzt, wird er immer einen Vergleich mit heranziehen.(48) Neben seiner Anwendung als eigenständige Bewertungsmethode wird das Vergleichwertverfahren für die Auswertung von Marktdaten und zur Überprüfung anderer Bewertungsergebnisse verwendet.

Das Verfahren basiert auf dem direkten Vergleich des Bewertungsobjektes mit Objekten die in ihrer Art, Beschaffenheit und Lage dem zu bewertenden Objekt ähnlich sind und in der Vergangenheit am Markt umgesetzt worden sind. Der Vergleich erfolgt anhand gleicher Einheiten wie z.B. Miete/m2. Dazu müssen die Ausgangsdaten, welche der Wertermittlung der vergleichbaren Immobilie zugrunde lagen, analysiert werden. Durch Zu- oder Abschläge werden diese Einheiten modifiziert und so einem Vergleich zugänglich gemacht.

Das Vergleichwertverfahren kommt in der Praxis vorrangig bei Wohnimmobilien (Residential Properties) zur Anwendung. Da Wohnimmobilien den größten Teil des Immobilienmarktes ausmachen, stehen hier auch eher Vergleichsobjekte zur Verfügung.

Bei der Anmietung von Büroflächen hat sich ebenfalls diese Methode durchgesetzt. Über Anzeigen von Maklern, Zeitungsannoncen oder Plakaten an Bürogebäuden können verschiedene Angebote leicht und schnell verglichen werden.

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft (Agricultural Property) sowie bei unbebauten Grundstücken (Development Land) ist die Vergleichbarkeit ebenfalls relativ leicht gegeben.34
4.2.2. Die Investmentmethode

Die Investmentmethode ist in Großbritannien unter den folgenden Bezeichnungen bekannt: Capitlisation, Income Approach, Investment Approach, Rental Comparson Approach und Investment Method.

Dies Bewertungsmethode kommt vorrangig bei Objekten zur Anwendung, die unter Renditegesichtspunkten veräußert bzw. Erworben werden. Sie kann somit für alle Immobilien genutzt werden, die einen Nennwerten Ertrag erwirtschaften, auf dessen Basis eine Wertermittlung möglich ist. Daneben kann dieses Verfahren aber auch für die Bewertung eigennutzer Wohn- und Gewerbeobjekte herangezogen werden. Die Mietzahlung wird dann als eine „theoretische Zahlung“ angesetzt.

Die Investmentmethode kommt dem deutschen Ertragswertverfahren - allerdings  in einer weit ausgefeilteren Form – gleich. Ein grundlegender Unterschied zum deutschen Verfahren besteht im internationalen Bereich darin, dass nicht zwischen einem Boden- und Gebäudeertragswert unterschieden wird. Ferner wird eine (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer von Gebäuden nicht berücksichtigt, sondern die Erträge aus der Immobilie als ewige Rente angenommen. Unter der ewige Rente versteht man in diesem Fall das unbegrenzte Fortbestehen der Ertragskraft des Bewertungsobjektes.

4.2.3. Das internationale Sachwertverfahren

Andere Bezeichnungen für dieses Verfahren sind: Cost Approach, Contractor's Method, Depreciated Replacement Cost Approach" und Summatiod'. 

Im Vergleich zu Deutschland wird das Sachwertverfahren in Großbritannien nur selten zur Grundstücksbewertung herangezogen. Es kommt hauptsächlich bei der Bewertung von sog. Spezialimmobilien zur Anwendung. Dazu zählen z.B. Schulen, Sporthallen, Kirchen, Krankenhäuser, Hafenanlagen und Kraftwerke, also öffentliche Einrichtungen ohne Erwerbscharakter." Aufgrund der besonderen Eigenschaften und der geringen Transaktionshäufigkeit dieser Gebäude, gibt es für Spezialimmobilien keinen identifi​zierbaren Markt. In unmittelbarer Nähe dieser Immobilien lassen sich keine Ver​gleichsobjekte finden. Dennoch sind Bewertungen solcher Einrichtungen erforderlich. Vorrangig sind Bilanzierungs- und Versicherungszwecke. Das Verfahren dient aber auch als Entscheidungshilfe im Bereich der Investitionen, z.B. bei der Überlegung, ob ein Gebäude neu gebaut werden oder alternativ ein bereits bestehendes angeschafft werden sollte'

In Großbritannien gilt die Anwendung des Verfahrens als „last method of resort", d.h. nur wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Immobilie zu bewerten, wird der Cost Approach zu Hilfe genommen.`

Im Vergleich zu allen anderen Methoden dient dem Sachwertverfahren nicht der Marktwert als Bewertungsbasis, sondern der Nutzungswert. Dieser Wert hat weniger mit dem am offenen Markt zu erzielenden Preis als vielmehr mit dem spezifischen Bei​trag der Immobilie zum erfolgreichen Betrieb einer Unternehmung zu tun. Der Sachwert wird also nicht als Verkehrswert, sondern als ein subjektiver Wert für den Eigentümer angesehen. Er kann vom Marktwert abweichen, wenn die Immobilie für spezielle Un​ternehmenszwecke gebaut wurde."

Bei der Bewertung von Spezialimmobilien entspricht der Sachwert (Effective Capital Value) den abgeschriebenen Wiederherstellungskosten (Depreciated Replacement Costs). Diese ergeben sich aus Addition des Bodenwertes und der Kosten, die für die Neuerrichtung eines vergleichbaren Gebäudes anfallen würden. Wird die Bewertung zu Versicherungszwecken durchgeführt, wird der Bodenwert nicht berücksichtigt, da das Grundstück Eigentum des Versicherungsnehmers bleibt. Der Bodenwert wird mit Hilfe des Vergleichswertverfahrens bestimmt.

Die Wiederherstellungskosten der baulichen Anlagen sollen sich nur auf Kosten be​schränken, die nötig sind, um ein Gebäude zu errichten, das der gleichen Nutzung ent​spricht. Architektonische Besonderheiten, teure Baumaterialien und übermäßige Verzie​rungen finden bei der Bewertung also keine Berücksichtigung. Wirtschaftliche, funktio​nelle und ökonomische Abnutzungen stellen bei Gebäuden eine Wertminderung dar, die zu einem prozentualen Abschlag führt.

Neben dem Replacement Cost Approach ist noch der Simple Substitute Building Ap​proach zu nennen. Er wird nur zur Bewertung von veralteten bzw. verbrauchten Gebäu​den genutzt. Während der Replacement Cost Approach den Ansatz der Rekonstruktion oder Neuerrichtung des gleichen Gebäudes verfolgt, geht der Simple Substitute Buil​ding Approach von einem kompletten Neubau aus, für den auch andere Baumaterialien als für das alte Gebäude verwendet werden.`

4.2.4. Die Residualwertmethode

Residual Method , Hypothetical Development Method oder auch Residual Approach° sind die englischen Originalbegriffe für dieses Verfahren. In Deutschland wird die Residualwertmethode auch als Bauträgermethode bezeichnet.

Bauträger und Investoren setzen die Residualwertmethode zur Ermittlung des Boden​wertes von entwicklungsfähigen Grundstücken ein. Dabei kann es sich um unbebautes Land sowie um bebauten Grundbesitz, der sanierungs- bzw. modernisierungsbedürftig ist (Refurbishment), handeln.

Idealerweise liegen dem Bewerter dafür Informationen über ähnliche, kürzlich durchgeführte Entwicklungsprojekte vor. In solch einem Fall wird der Grundstückswert mit der Vergleichswertmethode ermittelt und die Residualwertmethode dient als zweites Verfahren der Überprüfung der Werte. In der Praxis liegen dem Bewerter aber oft keine Vergleichswerte vor. Dann ist die Residualwertmethode das einzige Verfahren, das zur Anwendung kommt.

Wie bereits erwähnt, ist diese Methode vorrangig als Ermittlungsverfahren für den Grundstückswert (Residuum) bekannt. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind die Ermittlung des internen Zinsfußes bzw. des Gewinns eines Bauprojektes, die Ermittlung des maximal durch den Investor zu zahlenden Grundstückspreises, also die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für ein Projekt.

Das Residualverfahren ist in zwei Ansätze unterteilbar: das traditionelle Verfahren und die Cashflow-Methode.

4.2.5. Die Gewinnmethode

Die Gewinnmethode wird im internationalen Raum als Profits Method, Accounts Me​thod', Profits Approach  oder Treasury Method" bezeichnet.

Diese Methode wird bei der Bewertung von Spezialimmobilien eingesetzt. Es handelt sich dabei um Immobilien, für die sich aufgrund fehlender vergleichbarer Transaktionen oder unzureichender Markttransparenz kein Kapitalwert über die Vergleichswertmethode ermitteln lässt. Spezialimmobilien sind z.B. Hotels, Theater, Kinos, Parkhäuser usw. Sie erwirtschaften keine Mieteinnahmen, sondern Gewinne, die sich aus ihrer betriebs​spezifischen Nutzung ergeben. Der Wert einer solchen Spezialimmobilie wird aus die​sem Gewinn abgeleitet.

Das Verfahren basiert auf der Überlegung, dass ein Mieter, der die Immobilie für seinen Gewerbebetrieb nutzt, bereit ist, eine seinem erzielten Unternehmensgewinn entsprechende Miete zu zahlen. Der hypothetische Mietwert der Immobilie ist dann der Kapitalwert.

Deshalb wird zuerst der Unternehmergewinn ermittelt. Dazu werden auf der Grundlage der Jahresabschlüsse der vergangenen Perioden die Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens für die Zukunft prognostiziert. Die Ausgaben werden von den Einnahmen subtrahiert und die Differenz ist dann der jährliche erwartete Gewinn.

Muss der Gewerbetreibende selbst eine Pacht oder Miete an den Eigentümer der Immo​bilie entrichten, wird diese nicht in den Ausgaben berücksichtigt.

Der verbleibende Gewinn wird auch als „teilbarer Gewinn" bezeichnet, von dem ein für die Branche üblicher Unternehmergewinn abgezogen wird. Der verbleibende Betrag wird dann als verfügbare Miete angenommen. Die verfügbare Miete stellt somit auch einen Näherungswert für den Marktwert (Mietwert) der Immobilie dar. Der Gewinn wird auf den Bewertungsstichtag diskontiert; man erhält so den Barwert bzw. den Kapitalwert der Immobilie.39
Bei dem Gewinn kann es sich um eine variierende Größe (Einzelkapitalisierung) oder um eine feste Größe (Rente) handeln. Dementsprechend kann man bei der Gewinnmethode zwischen einem statischen und einem dynamischen Verfahrensansatz unterscheiden.

Auch bei der Gewinnmethode gibt es viele zahlreiche Einflussfaktoren, die sich auf den Wert der Immobilie auswirken. Bei der Bestimmung der Einnahmen und Ausgaben muss der Bewerter Tendenzen und Schwankungen, die in der Vergangenheit auftraten, kennen und bei seiner Prognose berücksichtigen. Der Gewinn des Unternehmens ist auch abhängig vom Management. Wird der Betrieb etwa schlecht geführt, wird ein reduzierter Gewinn erwirtschaftet und so ein geringer Immobilienwert ermittelt. Bei einem besseren Management würde dieser Wert höher sein. Auch die Festlegung eines branchenüblichen Unternehmergewinns erfordert wieder Kenntnisse und Erfahrungen, die über den Bereich der Immobilienbewertung hinausgehen. Die Gewinnmethode un​terstellt auch, dass ein gewinnträchtiges Unternehmen bereit ist, eine entsprechend hohe Miete zu zahlen. In der Praxis wird jedoch ein Mieter bei einer positiven Gewinnent​wicklungstendenz kaum bereit sein, eine höhere Miete zu begleichen, da der Erfolg auf seinen Anstrengungen beruht.

Die Gewinnmethode bezieht sich somit nicht mehr auf die Erträge aus dem Grundstück selbst, sondern auf die Erträge, die Wirtschaftssubjekte mit Hilfe des Grundstücks auf​bauen. Damit „verlässt die Profits Method den Bereich der Immobilienbewertung. Engelbrecht geht sogar noch weiter. Er bezeichnet die Gewinnmethode als ein „ver​stümmeltes Unternehmensbewertungsverfahren, das die Immobilienwerte durch einen fiktiven Anteil der Immobilienerträge an den Unternehmenserträgen errechnen möchte, dies jedoch aufgrund der zahlreichen unrealistischen Annahmen nicht kann.

4.3. Russische Bewertungsmethoden

Die Grundlage der Wertermittlung in Russland bilden genauso wie in Deutschland und England drei Wertermittlungsverfahren – Sachwertverfahren, Vergleichwertverfahren und Ertragswertverfahren. Innerhalb jedes Verfahrens existierten aber einzelne Methoden, die sich von jeweiligen deutschen und engelsächsischen unterscheiden. Im Rahmen des Vergleichverfahrens ermittelt man den Immobilienwert mit der Hilfe von Vergleichsmethode, Absonderungsmethode und Verteilungsmethode. Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens darf zwischen Kapitalisierungsmethode, Restmethode und Methode der voraussichtlichen Nutzung ausgewählt werden. Bei der Ermittlung des Ersatzwertes und Nachbildungswertes wird der Sachwertverfahren genommen.

Die von dem „Ministerium für Vermögensbeziehungen der Russische Föderation“ am  6 März 2002  herausgebende „Methodische Empfehlungen zur Bestimmung des Marktwertes von Grundstücken“ bestimmen die Methodeauswahl innerhalb jedes Verfahrens und die Vorgehensweise innerhalb jeder Methode.

„Der Bewerter ist verpflichtet Sach-, Vergleich- und Ertragswertverfahren zu benutzen (oder den Verzicht zu begründen). Der Bewerter ist berechtigt selbst die Methode innerhalb jedes Verfahrens zu bestimmen. Dabei muss der Umfang und Glaubwürdigkeit von Marktinformationen für diejenige Methode berücksichtigt werden.“

Das Gesetz lässt eine Möglichkeit andere Methoden in der Bewertung einzuziehen. In dem Fall muss der Bewerter die Verwendung begründen und die Vorgehensweise genau beschreiben.

4.3.1. Vergleichmethode

Die Methode wird bei der Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken eingesetzt. Die einzige Bedingung ist die ausreichende Informationsbasis. Falls es keine Information zu den Kaufpreisen gibt (was der Regelfall ist), so ist es zulässig die Angebotspreise zu benutzen.

Die Methode sieht folgende Schritte vor:

· Feststellung  von Merkmalen, die  für den Vergleich des Analogobjektes einbezogen werden.

· Feststellung von Unterscheidungsart- und grad jedes einzelnen Merkmals

· Berechnung von Preiskorrekturen für jedes Merkmal, das von der Bewertungsobjektausstattung abweicht.

· Anpassung der Preisen für jedes Vergleichobjekt

· Berechnung des Objektsmarktwertes aufgrund der korrekten Vergleichobjektpreisen und begründeten Zusammenfassung.

Als Vergleichsmerkmale, die den Wert erheblich beeinflussen werden sollen vor allem folgende erwähnt werden:

· Makro- und Mikrolage

· Zulässige und zweckmäßige Nutzung, wie auch das Recht der Dritten an einem Grundstück

· Physische Merkmale

· Verkehrsanbindung und Infrastruktur.

Im Weiterem werden Finanzierungsformen, Zahlungsbedingungen, Verkaufsbedingungen und Preisveränderungen in dem Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Bewertungsstichtag berücksichtigt.

Der Preiskorrektur kann anhand bestimmter Bezugsgröße, oder des ganzen Vergleichsobjektes ausgerechnet werden. Die Korrekturhöhe wird in der Regel mittels folgenden Verfahrens ermittelt:

· Direkter Vergleich mit dem Objekt, das nur ein abweichendes Merkmal hat

· Direkter Vergleich des Objektertrages, der nur ein abweichendes Merkmal hat

· Regressionsanalyse

· Aufwand für die Herstellung des abweichenden Merkmales

· Begründung von Korrekturgrößen

Bei Beendung des Merkmalvergleiches sollen die Werte, die sehr nah zueinander liegen, herauskommen. Sonst soll der Bewerter andere Vergleichobjekte aussuchen.

4.3.2. Die Absonderungsmethode

Diese Methode verwendet man nur bei der Bewertung von bebauten Grundstücken. Die Voraussetzung für deren Auswahl, wie auch bei der Vergleichmethode, ist die ausreichende Informationsbasis. Das bebaute Grundstück soll die zulässige und bestmögliche Nutzung erweisen. Bei der Methode geht man genau wie bei der Vergleichmethode vor. Es wird jedoch das Grundstück und darauf gebaute Gebäude als eine Einheit betrachtet. Zum Schluss wird der Neuerstellungswert des Gebäudes berechnet und von dem gesamten Immobilienpreis abgezogen. Diese Methode steht gleich der deutschen Residualwertmethode.

Bei der Gebäudewertermittlung gibt es einige Unterschiede. In der russischen Methode wird eine besondere Gebäudeabnutzungsart eingeführt, die so genannte funktionale Abnutzung. Unter dieser wird ein Wertverlust verstanden, der durch Verbesserung der Markterfordernisse und als Folge eine Objektsattraktivitätsverschlechterung entsteht. In der deutschen Bewertungspraxis wird dieses durch einen Modernisierungsrisikozuschlag abgedeckt.

Ein weiterer Begriff ist die wirtschaftliche Abnutzung. Damit wird eine Objektlageverschlechterung, die durch Veränderung der Umgebung verursacht wurde, gemeint. In der deutschen Bewertung spricht man von der Leerstand, der z.B. durch Nachbarschaftsleerstand verursacht ist. Dieses Risiko berücksichtigen deutsche Sachverständigen durch die Berechnung eines Mietausfallwagnisses.

Die Physische Abnutzung wird wie in deutschen und internationalen Verfahren nach Lebensdauer des Gebäudes berechnet oder als tatsächliche physische Abnutzung prozentual vom Gebäudewert abgezogen.

4.3.3. Verteilungsmethode

Die Anwendung dieser Methode erfolgt nur bei bebauten Grundstücken. Eine weitere Voraussetzung, die diese Methode von der Absonderungsmethode unterscheidet, sind die Kenntnisse über mögliche Verhältnisse zwischen Gebäude und Grundstückswert. Der Verfahrensablauf ist der Absonderungsmethode gleich. Am Ende wird jedoch der Grundstückwert durch eine Multiplikation des Gesamtobjektwertes mit dem Grundstücksanteil am gesamten Immobilien, ermittelt.

4.3.4. Kapitalisierungsmethode

Die Methode wird für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken verwendet. Die Methode soll ausschließlich bei Renditeobjekten verwendet werden. Der Verlauf ist dem deutschen Ertragswertverfahren im Grunde ähnlich. Die zukünftige Rendite wird durch einen Kapitalisierungszins zum Barwert berechnet. Der Gesetzgeber verschweigt zwar wie man zu Rendite kommt, erklärt aber wie der Kapitalisierungszins zu berechnen ist. Es stehen insgesamt zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

· Berechnung anhand von  Marktmieten und Verkaufspreisen gleicher Objekte

· Zuschlag zum Risikolosenzinses für den Marktrisiko. 

Als einen Risikolosenzins nennt der Gesetzgeber entweder staatlich gesicherte Wertpapiere oder die Depotzins von soliden Banken.

4.3.5. Restmethode

Die Methode wird für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken angewendet. Die Voraussetzung der Methodenutzung ist das Bestehen einer Bebauungsmöglichkeit des Grundstückes zu einem Renditeobjekt bei der zulässigen Nutzung.

Die Methode läuft wie folgend ab:

· Berechnung von Neu- bzw. Ersatzbaukosten bei einer bestmöglicher Objektnutzung

· Berechnung des gesamten Objektreinertrages anhand von Marktmietpreisen.

· Berechnung des Objektreinertrages, der auf das Gebäude fällt, als kapitalisierte Neu- bzw. Ersatzbaukosten

· Berechnung des Grundstücksreinertrages als Differenz zwischen gesamten Objektreinertrag und dem Objektreinertrag, der auf das Gebäude fällt.

· Berechnung des Grundstückmarktwertes als Kapitalisierung von Grundstücksreinertrag

Als weitere zulässige Möglichkeit hat der Gesetzgeber eine Vorgehensweise, die im Ganzen dem deutschen Ertragswertverfahren entspricht und wird hier nicht erläutert.

4.3.6. Methode der voraussichtlichen Nutzung

Die Methode wird für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken verwendet. Die Voraussetzung zur dieser Methode ist das Bestehen einer Nutzungsmöglichkeit als Renditeobjekt.

Die Methode sieht folgende Schritte voraus:

· Berechnung des finanziellen und zeitlichen Aufwandes für eine Verbesserung des Grundstückes zum Renditeobjekt.

· Berechnung des Ertrages, der das Objekt bei einer bestmöglichen Nutzung erzielen wird.

· Berechnung der Bewirtschaftungskosten

· Feststellung des Zinses, der das Investitionsrisiko abdeckt

· Kapitalisierung von  Bewirtschaftungskosten und Erträgen auf den Bewertungsstichtag

Als Kapitalisierungszinssatz nennt der Gesetzgeber einen Zins, der bei vergleichbaren Investitionsprojekten bzw. Objekten auf dem Markt üblich ist.

Am Ende der Investitionszeit darf auch der Erlös aus Objektverkauf in die Berechnung einbezogen werden. Der Gesetz schreibt aber diese Norm nicht als obligatorisch vor.

5. Vergleich

Nachdem nun die Verfahrensweisen der Immobilienbewertung für die Länder Deutschland, Großbritannien und Russland vorgestellt wurden, sollen sie jetzt miteinander vergleichen und diskutiert werden.

Als besonders herausragend auf den ersten Blick der Unterschied in den Rechtsgrundlagen. Das Baugesetzbuch (BauGB) und die Wertermittlungsverordnung (WertV) bilden in Deutschland die rechtliche Basis der Immobilienbewertung. In Großbritannien steht dem Bewerter das Red Book zur Verfügung.

In Russland geltende Gesetze „Über Bewertungstätigkeit in der Russische Föderation“ und die „Über Verabschiedung der Bewertungsstandarten“ als auch „Methodische Empfehlungen zur Bestimmung des Marktwertes von Grundstücken“, die in Rang eines Gesetzes angestuft sind, stehen nahe zur deutschen Regelweise. 

Der WerV enthält die in Deutschland anerkannten Grundsätze für die Ermittlung von Verkehrswerten von Grundstücken. Das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren  und das Sachwertverfahren sind in der WertV normiert worden. An die Regelungen der WertV sind nur Gutachter der örtlichen Gutachterausschüsse gebunden. Im Ergebnis ihrer Tätigkeit sollen diese Gutachter unter Anwendung eines oder mehreren normierter Verfahren den Verkehrswert eines Grundstücks ermitteln.

Jeder einzelne Gutachter ist dann durch einen Abschnitt im Gesetz vorgeschrieben. Andere Gutachter, wie beispielweise die öffentliche bestellten und vereidigten Sachverständigen oder aber die Gruppe der reifen Sachverständigen, sind nicht an die Regelungen der WertV gebunden. Sie sind in ihrer Wahl der Bewertungsverfahren grundsätzlich frei. Da jedoch die normierten Verfahren der Grundstücksbewertung ein anerkanntes Regelwerk darstellen, sind Abweichungen von diesen Verfahren im Gutachten zu begründen. Somit richten sich falls alle Gutachter bei der Wertermittlung nach der WertV und modifizieren dann das Ergebnis abhängig von dem jeweiligen Bewertungszweck (z.B. Sicherheitsabschlag bei der Beleihungswertermittlung bei Kreditvergabe in Banken)

In Großbritannien finden sich für die Bewertung von Immobilien keine staatlich erlassenen Regelungen. Es existieren auch keine der deutschen Gutachterausschüssen ähnliche Institutionen. Dennoch gibt es für Immobilienbewertungen eine Art „Standard“. Der Berufsverband der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) hat über die vergangenen Jahrzehnte hinweg verschiedene Vorgehensweisen bei der Bewertung zusammengetragen, geprüft und in dem sogenannten Red Book zusammengetragen. Das Red Book ist mit der deutschen WertV vergleichbar. Obwohl nur die Mitglieder des RICS, der IRRV und der ISVA sind an die Einhaltung der „Practical Standards" (P. S.) gebunden sind, gilt das Red Book als die Norm.

Im Unterschied zur deutschen WertV enthält aber das Red Book keine Berechnungsvorschriften für die Wertermittlung eines Objektes. Der Gutachter ist in seiner Wahl des Verfahrens wie in seiner Einschätzung des Wertes völlig frei. Das Red Book sieht aber eine detaillierte Begründung seiner Vorgehensweise im Gutachten vor.

Festzuhalten ist, dass die rechtlichen Voraussetzungen in Deutschland und Großbritannien zwar voneinander verschieden sind, jedoch im Ergebnis zu ähnlichen Vorgehensweisen führen. In beiden Ländern ist ein Standard gegeben, der von den Marktteilnehmern anerkannt wird. Ein Abweichen von diesem Standard ist im Einzelfall notwendig und möglich, muss aber begründet werden. Eine Begründung wird dann überflüssig, wenn sich der Auftraggeber und der Gutachter über eine Abweichung vom Standard einig sind.

In Russland, wie bereits oben erwähnt wurde, sind Bewerter grundsätzlich an gesetzlichen Regelungen gebunden. Laut deren sollen sie alle drei Bewertungsverfahren angewendet oder den Verzicht begründet haben. Anhaltung an die methodische Vorschriften ist jedoch vor allem bei der Bewertung des staatlichen Eigentums und in der Streitfällen zwingend. Von dieser Seite sind die russische Regeln der deutschen Situation ähnlich. Bei allen davon abweichenden Bewertungsanlässen steht die Methodenauswahl dem Bewerter frei zur Verfügung. In der Praxis kommt man immer öfter zu den „Internationalen Vorschriften“ zu, die vom International Valuation Standards Committee (IVSC) herausgegeben werden. 

5.1. Vergleich der Wertbegriffe „Verkehrswert", „Opera Market Value" und „Marktwert“

In der Literatur wird allgemein die Auffassung vertreten, CM sich die beiden Wertbe​griffe' 2 inhaltlich wesentlich unterscheiden. Nach herrschender Meinung handelt es sich beim Verkehrswert um einen am Markt durchschnittlich zu erzielenden Preis. Im Gegensatz dazu sei der Open Market Value (OMV) der beste (höchste) am Markt zu er​zielende Preis. Das russische Gesetz geht davon aus, dass ein Marktwert ein höchstwahrscheinlicher Preis, der beim üblichen Geschäftsverkehrs zu erzielen ist.

I

Alle Definitionen haben Gemeinsamkeiten, die leichter zu erkennen sind. So gehen die davon aus, dass sich die Bewertung auf einen bestimmten Wertermittlungsstichtag bezieht. 

· Es wird in dieser Definitionen von einem gewillten Verkäufer ausgegangen 

· Persönliche und ungewöhnliche Einflüsse bleiben jeweils unberücksichtigt. 

Vergleicht man also die Begriffsinhalte der deutschen Verkehrswertdefinition des Bau​gesetzbuches mit der Definition des Open Market Value aus dem Red Book und ein Marktwert aus russischem Gesetz, gelangt man zu dem Ergebnis, dass in allen Definitionen von quasi gleichen Voraussetzungen ausgegangen wird. Wenn die gleichen Voraussetzungen gelten muss es sich auch um quasi identische Wertbegriffe handeln.

5.2. Vergleich der deutschen Vergleichswertmethode mit der Comparative Method und russischen Vergleichmethode

Die Methoden stimmen hinsichtlich ihrer Vorgehensweise und ihres Anwendungsbereiches überein.

Lediglich in der Anwendungshäufigkeit lässt sich ein Unterschied feststellen. In Groß​britannien wird die Vergleichswertmethode bei der Bewertung von Ein- oder Zweifa​milienhäusern öfter angewendet als in Deutschland und Russland. In der deutschen und russischen Bewertungspraxis wird bei der Bewertung dieser Objekte eher dem Sachwertverfahren der Vorrang gegeben.

Ein Grund für die breitere Anwendung des Preisvergleichs in der britischen Bewer​tungspraxis kann mit der höheren Transparenz der Immobilienmärkte zusammenhängen. Vor allem in Ballungsgebieten wie London, liegen dem Sachverständigen eine Vielzahl von Vergleichspreisen vor, die er zur Wertermittlung heranziehen kann. In Deutschland sind die Immobilienmärkte besonders im Gebiet der neuen Bundesländer regional sehr differenziert, wodurch die Anwendung des Vergleichswertverfahrens erschwert wird. Zudem ist es für einen Sachverständigen, der nicht einem Gutachterausschuss angehört bzw. nicht öffentlich bestellt und vereidigt ist, schwierig, Zugang zu den Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse zu erhalten.

Im Unterschied zum deutschen Bewerter, der seine Berechnungen eher auf zusammen​gefasstes Zahlenmaterial stützt, konzentriert sich der britische Bewerter mehr auf die Besonderheiten des einzelnen Grundstücks. Dem Auffinden passender Vergleichspreise wird dabei mehr Aufmerksamkeit und Zeit gewidmet als in Deutschland.

In Russland hat sich der Marktsegment von Ein- und Zweifamilienhäuser noch nicht entwickelt. Der Neubau mit einem Verkaufabsicht findet überwiegend am Rand der großen Städten statt. Da werden am häufigsten luxuriöse Villas gebaut.

In kleinen Städten und besonders am Lande werden Einfamilienhäuser vor allem von der Bevölkerung selbst bewohnt und stellen keinen marktgerechten Gut dar. Beim Verkauf von Grundstücken mit solchen Häusern werden die als unbebaute behandelt. Der Neubau erfolgt wiederum für Eigennutzung. 

Die Vergleichsmethode wird vor allem bei der Bewertung von Eigentumswohnungen verwendet. Dieser Marktsegment hat sich gut entwickelt und reicht zahlreiche Vergleichswerte aus. 

5.3. Vergleich der deutschen Ertragswertmethode mit der Investment Method und Kapitalisierungsmethode

Das deutsche Ertragswertverfahren, russische Kapitalisierungsmethode und die britische Investment Method haben grundsätzlich den gleichen Anwendungsbereich. Die Methoden kommen bei der Bewertung von bebauten Grundstücken, die einen Ertrag erwirtschaften zur Anwendung. Dazu zählen vor allem Miethäuser, Gewerbeflächen und gemischt genutzte Gebäude.

Deutliche Unterschiede zwischen den Verfahren bestehen jedoch hinsichtlich der methodischen Vorgehensweise. Gemäß § 17 WertV wird bei der Ermittlung des Rohertrages besonders auf die Nachhaltigkeit dieser Erträge Wert gelegt. In der deutschen Praxis werden deshalb die vertraglich vereinbarten Nettokaltmieten als Rohertrag angesetzt. Die Entwicklung dieser Einnahmen nach Ablauf der Mietverträge bleiben in aller Regel unberücksichtigt. Im Gegensatz dazu wird in Großbritannien versucht, die zukünftigen Erträge zu prognostizieren und bei der Immobilienbewertung zu berücksichtigen.

Nach der Investment Method wird der so ermittelte Reinertrag direkt als ewige Rente kapitalisiert. Der dazu verwendete Zinssatz ist der „All Risks Yield" (ARY). Im Ergebnis erhält der Bewerter den Ertragswert des Objektes.

Im russischen Verfahren wird der Wert besonders auf Kapitalisierungszins angelegt. Da zur Zeit kaum Mitverträge länger als für drei Jahre abgeschlossen werden, sind alle zukünftige Marktentwicklungen bei der Zinsfeststellung berücksichtigt. Der Zinssatz ist entweder an den Finanzmarkt verknüpft, oder, falls Information von den gleichartigen Verkäufen zu haben ist, von der Ertragsanalyse von ähnlichen Projekten. 

5.4. Vergleich des deutschen und russischen Sachwertverfahrens mit der Contractor's Method

Waren bei den bisherigen Vergleichen die Anwendungsbereiche und Anwendungshäu​figkeiten prinzipiell gleich, gibt es bei dem hier geführten Vergleich erhebliche Unterschiede.

In Deutschland und Russland wird das Sachwertverfahren relativ häufig, besonders bei der Bewertung von Grundstücken, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht, angewandt. Dazu zählen vornehmlich Ein- und Zweifamilienhäuser, die in Großbritannien auf der Basis des Vergleichswertverfahrens bewertet werden.

Beide Verfahren werden zudem bei der Wertermittlung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Krankenhäusern, etc. eingesetzt. Grund für die Zurückhaltung der britischen Bewerter beim Einsatz des Sachwertverfahrens ist damit zu begründen, dass die britische Bewertungspraxis den Sachwert eines Grundstücks nicht als den Verkehrswert ansieht. Im Gegensatz dazu ist in Deutschland das Sachwertverfahren in § 7 der WertV ausdrücklich als zulässige Methode zur Verkehrswertermittlung normiert worden.

In Russland greift man zu dieser Methode immer zu, wenn keine vergleichwerten vorhanden sind. Da es ein größer Bestand an alten Gebäuden existiert, die keine Rendite erzielen und werden überwiegend selbst benutz, kommt man oft zu dieser Methode. Auch vom Gesetz vorgeschriebene obligatorische Benutzung von allen drei Verfahren zwingt zur Verwendung von dieser Methode in der großen Masse.

Bezüglich der methodischen Vorgehensweise stimmen die drei Verfahren weitgehend überein. Das sogenannte internationale Sachwertverfahren ist das einzige britische Verfahren, das die getrennte Bewertung von Boden und baulichen Anlagen vorsieht.

6. Schlussbemerkung

Die britischen Methoden haben sich innerhalb ihres Landes am Markt durchgesetzt, obwohl die Bewertungsverfahren nicht gesetzlich normiert und ebenfalls nicht von der Berufsvereinigung der RICS im Red Book vorgegeben werden.

Die Vereinheitlichung der Bewertungsmethoden ist vor allem auf den hohen Ausbildungsstand der in Großbritannien tätigen Sachverständigen zurückzuführen.

Der Vergleich der angelsächsischen Bewertungsmethoden mit den in der Wertermittlungsverordnung vorgeschriebenen Bewertungsverfahren zeigt, dass es bei der methodischen Vorgehensweise Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt. Bezüglich des Anwendungsbereiches und der Anwendungshäufigkeit konnten ebenfalls Unterschiede festgestellt werden. 

Die russische Bewertungsverfahren gelten innerhalb des Landes nur für von Gesetz vorgeschriebene Anlässe. Es werden immer öfter internationale Standarten benutzt. Ab Jahr 2006 wird die Berechtigung zur Anwendung der Internationalen Vorschriften auch in das neue Gesetz aufgenommen. 

Die Höhe der Ausbildungsniveau wird durch Lizenzierung gewährt. Die Überwachungsfunktion tragen die staatliche Organe, was bei der deutschen öffentlichbestellten und vereidigten Sachverständigen ähnlich ist. Mit dem neuen Gesetz ist die Lizenzierungsabschaffung geplant. Die Überwachungsfunktionen werden vom Staat auf öffentliche Fachverbunde umgelegt. Damit will der Gesetzgeber die Regulierung der Bewertertätigkeit in der Form schaffen, in der die jetzt in England existiert.  

Im Zusammenhang befindet sich der russische Bewertungsmarkt auf dem Weg von den deutschen zu den internationalen Standarten.

Trotzdem gibt es im Vergleich der Verfahren kein eindeutiges „richtig" oder „falsch" bezüglich des ermittelten Wertes. Vielmehr sollen sich die Methodik und die Nachvollziehbarkeit von Annahmen und Einflussdaten ständig am Markt, d.h. an Käufern, Verkäufern und Nutzern von Grund und Boden, orientieren.

Die eingangs gestellte Frage, ob es für eine Immobilie unterschiedliche Verkehrswerte gibt, kann verneint werden. Vielmehr besteht die Notwendigkeit, die zahlreichen unterschiedlichen Bewertungsverfahren auf einige grundlegende Bewertungskonzeptionen zurückzuführen. 
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